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ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER BIOTEST AG AM 2. JULI 2025 

ERLÄUTERUNGEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 10 – Vergütungssystem für die Mitglieder 

des Aufsichtsrats 

 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Jahresvergütung von EUR 45.000. In 

Übereinstimmung mit der Empfehlung G.17 DCGK erhöht sich die Vergütung für den 

Aufsichtsratsvorsitz und die Stellvertretung sowie den Vorsitz und die Mitgliedschaft in Ausschüssen 

auf Grund des erhöhten Zeitaufwands. Die Vergütung für den Vorsitz im Aufsichtsrat beträgt EUR 

120.000, für den Stellvertreter EUR 60.000. Mitglieder in Aufsichtsratsausschüssen erhalten 

zusätzlich eine feste Jahresvergütung von EUR 8.000 für jede Ausschussposition, die sie innehaben. 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erhält EUR 30.000, der Vorsitzende jedes sonstigen 

Ausschusses EUR 15.000. Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die Umsatzsteuer, 

soweit die Mitglieder des Aufsichtsrates berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesellschaft gesondert 

in Rechnung zu stellen, und dieses Recht ausüben. 

Die Obergrenze der Aufsichtsratsvergütung ergibt sich je nach Funktion im Aufsichtsrat und in seinen 

Ausschüssen für das jeweilige Aufsichtsratsmitglied aus der Summe der einzelnen 

Vergütungsbestandteile. 

Die Vergütung ist nach Ablauf des Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. 

Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, 

die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das 

Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Aufsichtsratsmitglieder können 

vorbehaltlich der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen abberufen werden, und sie können unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich ihr Amt ohne wichtigen Grund vorzeitig 

niederlegen. Die Frist gilt nicht für Mitglieder und Ersatzmitglieder, die von den Arbeitnehmern 

gewählt sind. Es gibt keine weitere Vergütung im Falle des Ausscheidens oder eine Bestimmung 

hinsichtlich der Vergütung nach der Amtszeit. Aufsichtsratsmitglieder, die nicht während des 

gesamten Geschäftsjahrs als Mitglied oder Vorsitzender des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses 

tätig waren, erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung. 

Die Struktur der Aufsichtsratsvergütung, die ausschließlich eine feste Vergütung vorsieht, stärkt die 

Unabhängigkeit des Aufsichtsrats und stellt ein Gegengewicht zur Struktur der Vorstandsvergütung 

dar, die im Wesentlichen variabel und auf die Strategie der Biotest AG ausgerichtet ist. Damit fördert 

die Aufsichtsratsvergütung eine langfristige Entwicklung der Biotest AG. 

Der Aufsichtsrat berät und bereitet den Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung über die 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder einschließlich des zugrunde liegenden Vergütungssystems 

vor. Dabei prüft der Aufsichtsrat regelmäßig, ob die Vergütung seiner Mitglieder unter 

Berücksichtigung ihrer Aufgaben und der Lage des Unternehmens angemessen ist. Zu diesem Zweck 

hat der Aufsichtsrat die Möglichkeit, einen horizontalen Marktvergleich und/oder einen vertikalen 

Marktvergleich mit der Vergütung der Mitarbeiter des Unternehmens vorzunehmen und kann sich 

von einem unabhängigen Experten beraten lassen. Auf Grund der Besonderheit der Arbeit des 

Aufsichtsrats wird bei der Überprüfung der Aufsichtsratsvergütung in der Regel kein vertikaler 

Vergleich mit der Vergütung von Mitarbeitern des Unternehmens herangezogen. Abhängig vom 

Ergebnis der Vergleichsanalyse und der Bewertung dieses Ergebnisses durch den Aufsichtsrat kann 

der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand der Hauptversammlung einen Vorschlag zur 

Anpassung der Aufsichtsratsvergütung unterbreiten. Die Hauptversammlung fasst gemäß § 113 

Abs. 3 AktG mindestens alle vier Jahre einen Beschluss über die Vergütung der 

Aufsichtsratsmitglieder (einschließlich des zugrunde liegenden Vergütungssystems). Der 

entsprechende Beschluss kann auch die aktuelle Vergütung bestätigen. Wenn die 

Hauptversammlung das vorgeschlagene Vergütungssystem nicht billigt, ist spätestens in der 

darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes Vergütungssystem vorzulegen. 
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Die in den Geschäftsordnungen für den Vorstand und den Aufsichtsrat festgelegten Regeln für den 

Umgang mit Interessenkonflikten werden bei den Verfahren zur Einrichtung, Umsetzung und 

Überprüfung des Vergütungssystems eingehalten. Es wird darauf geachtet, dass externe 

Vergütungsexperten unabhängig sind; insbesondere wird eine Bestätigung ihrer Unabhängigkeit 

verlangt. 
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